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1) Unbeschadet des Artikels 5 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der
Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank werden in einem Gesetz oder in einem
Rahmengesetz Maßnahmen für die Erstellung und Verbreitung amtlicher  Statistiken der
Europäischen Union festgelegt, wenn dies für die Wahrnehmung von Aufgaben der Union
erforderlich ist.

2) Das Europäische Statistische System besteht aus dem Statistischen Dienst der Union, den
nationalen statistischen Ämtern und anderen statistischen Institutionen der Mitgliedstaaten. Es
erstellt und verbreitet Europäische Statistiken nach den Grundstätzen der Erheblichkeit,
Zuverlässigkeit, Unparteilichkeit, fachlichen Unabhängigkeit, Gleichberechtigung beim Zugang,
statistischen Geheimhaltung und Kostenwirksamkeit ohne die Respondenten übermäßig zu
belasten.

________________________________________________________________________________

Explanation (if any) :

Statistiken sollen nicht nur erstellt sondern auch verbreitet werden. Dafür sollen die bestehenden
Institutionen und Formen der Zusammenarbeit als eigenes Europäisches Statistisches System
zusammenfassend dargestellt werden. Die Grundsätze für Europäische Statistiken sind zu
modernisieren.


